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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1996

Norm

AußStrG §14 Abs1 C2d7

AußStrG §78 B

AußStrG §129

ABGB §280

Rechtssatz

Die Frage, ob eine bestimmte Person als Verlassenschaftskurator in einer bestimmten Verlassenschaftssache zur

Besorgung der in § 129 AußStrG geregelten Angelegenheiten im Sinn des § 280 ABGB geeignet oder aus ganz

bestimmten, nach Ansicht des Gerichtes zweiter Instanz noch abzuklärenden Gründen ungeeignet ist, hat keine über

den Anlaßfall hinausgehende Bedeutung.
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